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Stand und Perspektiven des lebensbegleitenden Lernens  

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Menschen sind wissbegierig und lernen ihr Leben lang. Die Gründe sind viel-
fältig, neben Wissensdrang wollen sie zum Beispiel ihre beruflichen Fertigkei-
ten und ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen oder sich Karrierewünsche 
erfüllen. Der schnelle technologische Fortschritt in unserer Wissensgesellschaft, 
Migration, demographischer und ökologischer Wandel sowie die damit verbun-
dene Notwendigkeit, immer weiter zu lernen, macht notwendig, dass berufliche 
Fähigkeiten und berufliches Wissen auch nach der beruflichen Erstausbildung 
angepasst und erweitert werden. Dies betrifft in gleichem Maße den berufsbe-
gleitenden Erwerb von Zusatzqualifikationen, die Weiterqualifikation in Zeiten 
ohne oder vor Beendigung einer Beschäftigung, aber auch den Qualifikations-
erwerb ungelernter Berufstätiger, die ihre Arbeit nur angelernt ausüben und 
nicht dafür ausgebildet wurden. 

Diese heterogenen Bedürfnisse und Qualifikationsangebote, der Überblick über 
die Angebote und die Finanzierung von Weiterbildung erfahren durch den 
wachsenden Fachkräftebedarf ständig wachsende Aufmerksamkeit und Dyna-
mik. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD haben die Koalitionspar-
teien hierzu u. a. festgelegt: 

„Neben dem Ausbau der individuellen Förderinstrumente für den beruflichen 
Aufstieg wie das Aufstiegs-BAföG, die Bildungsprämie sowie die Stipendien-
programme für beruflich Qualifizierte (Aufstiegs- und Weiterbildungsstipen-
dien) werden wir die Transparenz auf dem vielfältigen Weiterbildungsmarkt für 
Menschen und Unternehmen erhöhen und Information und Beratung ausbauen.“ 
„Wir werden mit allen Akteuren eine Nationale Weiterbildungsstrategie für Ar-
beitnehmer und Arbeitssuchende entwickeln, um alle Weiterbildungspro-
gramme des Bundes und der Länder zu bündeln und eine neue Weiterbildungs-
kultur zu etablieren. Über die Bundesagentur für Arbeit erhalten alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ein Recht auf Weiterbildungsberatung. Wird ein 
Weiterbildungsbedarf jenseits der betrieblichen Weiterbildung festgestellt, sind 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen in der Verantwortung, diesem zu 
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entsprechen. Dies wollen wir fördern, indem zukünftig Zuschüsse des Arbeit-
gebers zur Weiterbildung generell dann keinen Lohn oder geldwerten Vorteil 
darstellen, wenn sie der allgemeinen Beschäftigungsfähigkeit dienen. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen mehr Möglichkeiten, ihre berufliche 
Weiterentwicklung auch in Eigenverantwortung zu organisieren. Wir werden 
gemeinsam mit den Sozialpartnern prüfen, wie das Instrument der Langzeitkon-
ten mehr Verbreitung finden kann. Sie können ebenso wie andere Guthaben ein 
Instrument sein, das für Qualifizierung genutzt werden kann. Wir werden neue 
Finanzierungsformen für außerbetriebliche Weiterbildung prüfen, die in Mo-
dellversuchen erprobt werden sollen.“ 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie wird die Bundesregierung 
mit den Sozialpartnern und Ländern gemeinsame Weichen stellen, um eine neue 
Weiterbildungskultur zu etablieren, arbeitsmarkt- und bildungspolitische Instru-
mente besser zu verzahnen und Weiterbildungsprogramme von Bund und Län-
dern zu bündeln. Dabei handelt es sich um einen Beratungs- und Diskussionspro-
zess, der am 12. November 2018 mit einer Auftaktsitzung offiziell begonnen hat. 
Im Rahmen der weiteren Beratungen werden viele der gestellten Fragen, u. a. zu 
dem Zuschnitt von Qualifikationsangeboten, der Finanzierung, möglicher Mo-
dellversuche, jeweilige Verantwortlichkeiten der Akteure sowie Aspekte von et-
waigen Rechtsansprüchen oder ähnlichem thematisiert und diskutiert werden. 

Dem Ergebnis dieses Beratungs- und Diskussionsprozesses kann und wird die 
Bundesregierung nicht vorgreifen. Die Strategie soll im Sommer 2019 vorlegt 
werden. 

1. Welche Akteurinnen und Akteure entwickeln die Nationale Weiterbildungs-
strategie, in welchem Ressort liegt hierfür die Federführung, und welche 
konkreten Inhalte wurden bislang mit wem besprochen? 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) haben innerhalb der Bundesregierung die ge-
meinsame Federführung für die Erarbeitung einer Nationalen Weiterbildungsstra-
tegie. Die Nationale Weiterbildungsstrategie wird gemeinsam mit den Sozialpart-
nern, Kammern und der Bundesagentur für Arbeit sowie in enger Abstimmung 
mit den Ländern erarbeitet. Bislang wurden auf der Auftaktsitzung am 12. No-
vember 2018 der Prozess zur Erarbeitung der Nationalen Weiterbildungsstrategie 
sowie die thematischen Schwerpunkte (Systematisierung, Beratung, Unterstüt-
zungs- und Anreizstrukturen, Zertifizierung, Anerkennung und Qualitätssiche-
rung) besprochen, die in folgenden Workshops ausgearbeitet werden sollen. 
Hierzu sollen auch weitere Akteure eingebunden werden. 

2. Inwiefern wurden bisher Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einbezogen, und welche Rolle sollen sie zu-
künftig im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie einnehmen? 

Bei der Erarbeitung der Nationalen Weiterbildungsstrategie sind seitens der So-
zialpartner Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie, der Industriegewerkschaft Metall, Ver.di – 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft sowie der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks beteiligt. 
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3. Welche Ziele und Inhalte verfolgt die Nationale Weiterbildungsstrategie, 
und wann wird sie veröffentlicht? 

Ziel der Nationalen Weiterbildungsstrategie ist es, breiten Bevölkerungsteilen ei-
nen beruflichen Aufstieg zu erleichtern, die Fachkräftebasis zu stärken und die 
Beschäftigungsfähigkeit von erwerbstätigen und erwerbslosen Menschen in einer 
sich wandelnden Arbeitswelt nachhaltig zu fördern. Mithilfe der Weiterbildungs-
strategie sollen Weiterbildungsprogramme des Bundes und der Länder gebündelt 
werden. Die Weiterbildungsprogramme sollen entlang der Bedarfe der Beschäf-
tigten und der Unternehmen ausgerichtet werden. Übergeordnetes Ziel ist die Ent-
wicklung einer neuen Weiterbildungskultur. Im Übrigen wird auf die Vorbemer-
kung der Bundesregierung und die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

4. Wie grenzt die Bundesregierung „berufliche Weiterbildung“ von allgemei-
ner „Weiterbildung“ ab, und mit welcher dieser beiden Begriffe beschäftigt 
sich die Nationale Weiterbildungsstrategie, und warum? 

Zur beruflichen Weiterbildung zählen alle Bildungsaktivitäten Erwachsener, die 
ihrer beruflichen Qualifikation und Kompetenzentwicklung und damit der Siche-
rung oder Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit dienen. Dabei können 
diese Bildungsaktivitäten durch formales und non-formales sowie informelles 
Lernen erfolgen. Die Allgemeine Weiterbildung umfasst die sogenannte Grund-
bildung, kulturelle Bildung oder auch politische Bildung. Die Nationale Weiter-
bildungsstrategie fokussiert auf Weiterbildung im beruflichen Kontext, zielt da-
bei aber auch auf die Etablierung einer neuen, ganzheitlichen Lern- und Weiter-
bildungskultur ab. 

5. Welche Zielgruppen möchte die Bundesregierung im Rahmen der Nationa-
len Weiterbildungsstrategie erreichen? 

Die Bundesregierung adressiert Betriebe, insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU), erwerbstätige und erwerbslose Menschen und Personen mit ge-
ringen Zugangsmöglichkeiten zur Weiterbildung sowie Sozial- und Tarifpartner 
und die Länder. 

6. Wer ist nach Auffassung der Bundesregierung in der Pflicht, den Weiterbil-
dungsbedarf in Deutschland zu ermitteln, und warum? 

Berufliche Weiterbildung wird von regulierenden, ordnenden und marktwirt-
schaftlichen Kräften organisiert und gestaltet. Die Bundesregierung trägt dem 
Rechnung und respektiert in dem komplexen Koordinatensystem der Weiterbil-
dung die Vielzahl von Akteuren und ihre Verantwortlichkeiten in der Erhebung 
und Ermittlung des jeweiligen Weiterbildungsbedarfes. Dazu gehören insbeson-
dere private und institutionelle Markteilnehmer und Interessensverbände, staatli-
che und private Forschungseinrichtungen sowie die Eigenverantwortung der Bil-
dungsteilnehmer. Soweit Personen Zugang zu Leistungen der beruflichen Wei-
terbildungsförderung haben, kann ein konkreter, individueller Weiterbildungsbe-
darf auch von den jeweils zuständigen Stellen im Einzelfall festgestellt bzw. er-
mittelt werden. 
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7. Welchen Umfang hat nach Kenntnis der Bundesregierung der wirtschaftlich 
notwendige Nachqualifizierungsbedarf in Deutschland in den kommenden 
fünf Jahren (bitte die Qualifikationen und die Branchen einzeln auflisten)?  

Der Bundesregierung liegen zum wirtschaftlich notwendigen Nachqualifizie-
rungsbedarf in Deutschland keine Daten vor. 

8. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Weiterbildungsbeteili-
gung prozentual zur Erwerbsbevölkerung in Deutschland in den vergange-
nen 20 Jahren im privat finanzierten und im betrieblich finanzierten Sektor 
entwickelt (bitte nach Bundesländern, Dauer der Maßnahme, Geschlecht, 
Alter, Einkommen und mit beziehungsweise ohne Migrationshintergrund 
aufschlüsseln)?  

Im Jahr 2016 haben 50 Prozent aller Deutschen im erwerbsfähigen Alter an min-
destens einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen. Die Weiterbildungsbetei-
ligung verbleibt damit auf hohem Niveau, nachdem sie zwischen 2010 und 2012 
stark angestiegen war. Besonders weiterbildungsaktiv sind die Altersgruppen bis 
50 Jahre, aber auch die Generation der über 50-Jährigen hat in den letzten zehn 
Jahren ihre Weiterbildungsbeteiligung kontinuierlich gesteigert. Bei den über 65-
Jährigen nimmt immerhin noch jeder Fünfte an Weiterbildungsmaßnahmen teil. 
Die Weiterbildungsbeteiligung von Deutschen mit Migrationshintergrund ist seit 
2012 um zehn Prozentpunkte auf 43 Prozent gestiegen. 

In den Anlagen 1 bis 5 wird die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland seit 
1997 differenziert nach Ost/West, Geschlecht, Alter, Einkommen und Migrati-
onshintergrund ausgewiesen. Die Daten stammen bis 2003 aus dem Berichtssys-
tem Weiterbildung (BSW) und ab 2007 aus der europaweiten Erhebung Adult 
Education Survey (AES). Eine Differenzierung nach privat und betrieblich finan-
ziertem Sektor ist nur annähernd möglich (siehe Erläuterung in den Anlagen). 
Eine Differenzierung der Beteiligungsquote nach Dauer der Maßnahme kann auf 
Basis der Daten nicht ermittelt werden. Für eine Differenzierung nach Bundes-
ländern sind die Fallzahlen nicht ausreichend. 

9. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Weiterbildungsbeteili-
gung prozentual zur Erwerbsbevölkerung in Deutschland in den vergange-
nen 20 Jahren im öffentlich geförderten Sektor entwickelt (bitte nach Bun-
desländern, Dauer der Maßnahme, Geschlecht, Alter, Einkommen und mit 
beziehungsweise ohne Migrationshintergrund aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor. 

10. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Weiterbildungsbeteili-
gung prozentual zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SBG III) in Deutschland in den vergangenen 
20 Jahren im Bereich der von der Bundesagentur für Arbeit geförderten 
Maßnahmen entwickelt (bitte nach Bundesländern, Dauer der Maßnahme, 
Geschlecht, Alter, Einkommen und mit beziehungsweise ohne Migrations-
hintergrund aufschlüsseln)? 

Im Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) liegen die Daten der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) ab dem Jahr 2000 vor. Angaben zur Weiterbildungsbeteiligung 
nach Bundesländern, Alter, Geschlecht und Dauer können den Anlagen 6 bis 8 
entnommen werden. 
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11. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Weiterbildungsbeteili-
gung prozentual zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SBG II) in Deutschland in den vergangenen 
20 Jahren im Bereich der von Jobcentern geförderten Weiterbildungsmaß-
nahmen entwickelt (bitte nach Bundesländern, Dauer der Maßnahme, Ge-
schlecht, Alter sowie mit beziehungsweise ohne Migrationshintergrund auf-
schlüsseln)? 

Im SGB II können die Daten ab dem Jahr 2007 qualitativ ausgewiesen werden. 
Angaben zur Weiterbildungsbeteiligung nach Bundesländern, Alter, Geschlecht 
und Dauer können den Anlagen 9 bis 11 entnommen werden. 

12. Welche Nachfrage gab es nach Kenntnis der Bundesregierung nach berufli-
chen Weiterbildungsangeboten (bitte mindestens die drei am häufigsten er-
fragten Angebote bzw. Maßnahmen bzw. Instrumente jeweils benennen) von  

a) max. 3 Monaten,  

b) bis zu 12 Monaten, 

c) über 12 Monaten? 

Nach Angaben des AES 2016 waren Schwerpunkte der betrieblichen Weiterbil-
dung die Lernbereiche Wirtschaft, Arbeit und Recht (Anteil 39 Prozent), gefolgt 
von den Bereichen Natur, Technik, Computer (25 Prozent). Im Bereich der indi-
viduellen berufsbezogenen Weiterbildung lag der Schwerpunkt bei den Themen 
Grundbildung, Sprachen, Kultur und Politik (24 Prozent), gefolgt von den Berei-
chen Natur, Technik, Computer (mit 23 Prozent) und den Themen Wirtschaft, 
Arbeit und Recht (22 Prozent siehe AES 2016 S. 230 ff.). Rund drei Viertel der 
Aktivitäten fanden in einem Zeitraum von einigen Stunden bis zu mehreren Ta-
gen statt. Seltener waren Weiterbildungsaktivitäten, die sich über mehrere Mo-
nate (13 Prozent) oder mehrere Wochen (7 Prozent) erstreckten, siehe AES 
a. a. O., S. 34. 

13. Warum sind nach Auffassung der Bundesregierung die am meisten nachge-
fragten Instrumente bzw. Maßnahmen bzw. Angebote beliebt und ggf. er-
folgreich? 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Nachfrage in der beruflichen Wei-
terbildung den Bedarfen der Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer/ 
Arbeitnehmerinnen weitgehend entspricht. Dies wird auch durch Untersuchungen 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) bestätigt, wonach rund 90 Prozent 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die jeweilige Weiterbildung erneut besu-
chen würden (siehe BIBB Report 2/2018). 

14. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen 
20 Jahren (bitte nach Jahren aufschlüsseln) prozentual der Anteil von Selbst-
ständigen und wie hoch der Anteil von aus anderen Gründen (bitte getrennt 
nach Arbeitslosigkeit und weiteren Gründen auflisten) nicht in einem Ar-
beitsverhältnis Befindlichen an der Gesamtheit der Weiterbildungsveranstal-
tungen in Deutschland? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor. 
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15. Muss sich nach Einschätzung der Bundesregierung die Weiterbildungsnach-
frage 

a) von Menschen in Erwerbstätigkeit und 

b) von Menschen ohne Erwerbstätigkeit  

verändern, und wenn ja, in welcher Hinsicht, und wenn nein, warum nicht? 

Nach Daten des Betriebspanels des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) ist die Weiterbildungsbeteiligung der Beschäftigten von 2001 bis 
2016 deutlich gestiegen und hat sich in diesem Zeitraum von 18 Prozent auf 
35 Prozent nahezu verdoppelt. Nach den Befragungen des AES 2016 erfolgte die 
betriebliche Weiterbildung von Beschäftigten weit überwiegend auf Initiative der 
Betriebe bzw. der Vorgesetzten, lediglich bei knapp einem Viertel der Maßnah-
men ging sie von den Beschäftigten selbst aus (AES 2016 S. 68). Trotz gestiege-
nem Weiterbildungsengagement der Betriebe und der Beschäftigten nehmen Be-
schäftige insbesondere in einfachen Tätigkeiten, befristet Beschäftigte und Teil-
zeitbeschäftigte unterdurchschnittlich an Weiterbildung teil (siehe u. a. IAB-
Kurzbericht 13/2015), so dass hier die Nachfrage erhöht werden sollte. Diese 
Thematik wird auch im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie behan-
delt werden, da dort explizit die Angebots- und die Nachfrageseite in den Blick 
genommen wird. 

Mit dem Qualifizierungschancengesetz, das im Wesentlichen zum 1. Januar 2019 
in Kraft treten wird, wurden Anreize geschaffen, um die Weiterbildungsbeteili-
gung von Beschäftigten und ihrer Betriebe zu verbessern. Die Weiterbildungsbe-
ratung bei der Bundesagentur für Arbeit wird gestärkt.  

Die Leistungen zur beruflichen Weiterbildungsförderung ermöglichen rechts-
kreisübergreifend einen breiten Zugang zur beruflichen Weiterbildung insbeson-
dere für arbeitslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Durch die deutlichen 
Mittelaufstockungen im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit für die berufliche 
Weiterbildungsförderung 2019 und bei den Eingliederungsmitteln des SGB II be-
stehen im kommenden Jahr zusätzliche Fördermöglichkeiten, die für berufliche 
Weiterbildung genutzt werden können.  

Mit dem zum 1. August 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der beruf-
lichen Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversi-
cherung (AWStG) wurden zusätzliche Anreize geschaffen, insbesondere eine 
berufsabschlussbezogene Weiterbildung aufzunehmen (Förderung des Erwerbs 
von Grundkompetenzen, Einführung von Weiterbildungsprämien).  

Auch die Bildungsprämie des BMBF ermöglicht die Weiterbildungsbeteiligung 
von geringverdienenden Beschäftigten. Die Möglichkeiten der Weiterbildungs-
förderung für erwerbslose Menschen nach dem SGB II und dem SGB III werden 
mit dem Qualifizierungschancengesetz weiter gestärkt. Hierzu gehört insbeson-
dere der Erwerb von sogenannten Erweiterungsqualifizierungen. 
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16. Hält die Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung für erfor-
derlich? 

a) Falls ja, wo soll der verankert sein? 

b) Falls ja, was soll der Rechtsanspruch mindestens beinhalten?  

c) Falls nein, warum nicht? 

Die Fragen 16 bis 16c werden im Zusammenhang beantwortet. 
Auf Leistungen zur Förderung des Nachholens eines Hauptschulabschlusses be-
steht bereits nach geltendem Recht bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen im 
Rahmen der beruflichen Weiterbildung ein Rechtsanspruch (§ 81 Absatz 3 Satz 1 
SGB III). Dies gilt auch für Leistungen zur beruflichen Weiterbildungsförderung 
für Menschen mit Behinderungen bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 117 
SGB III. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

17. Hält die Bundesregierung es für geboten, für Weiterbildung 

a) Freistellung, 

b) Lernzeiten bzw. 

c) Bezahlung der Lernzeit 

zu gewähren? 

d) Falls nein, warum nicht?  

e) Falls ja, welche finanzielle Verantwortung sollte der Bund dann jeweils 
in den Fällen a) bis c) übernehmen? 

Die Fragen 17 bis 17e werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die Förderleistungen der BA unterstützen sowohl die berufliche als auch die be-
rufsbegleitende Weiterbildung beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. Nach geltendem Recht können für Arbeitgeber, die Arbeitsentgelt für 
berufsabschlussbezogene Weiterbildungen fortzahlen, Zuschüsse zum Arbeits-
entgelt von der BA gezahlt werden (§ 81 Absatz 5 SGB III). Diese Möglichkeit 
wurde mit dem Qualifizierungschancengesetz grundsätzlich für alle Beschäftig-
ten, unabhängig vom Qualifizierungsziel, erweitert (§ 82 Absatz 3 SGB III). Im 
Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

18. Welche Qualifikationsangebote bzw. Nachqualifikationsangebote in wel-
chem Umfang muss nach Einschätzung der Bundesregierung der Weiterbil-
dungsmarkt im betrieblichen Bereich in Deutschland in den kommenden 
fünf Jahren zusätzlich zum bisherigen Angebot im  

a) technologischen, 

b) digitalen bzw. 

c) klassischen 

Bereich bereithalten? 

Über Art und Umfang betrieblich notwendiger Weiterbildung entscheiden Unter-
nehmen unter Beteiligung der Arbeitnehmervertretung auf Basis individueller 
und betrieblicher Bedarfe grundsätzlich in eigener Verantwortung. Mit dem Qua-
lifizierungschancengesetz wurde der Zugang zu Förderleistungen für Arbeitneh-
merinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber verbessert, wenn sie von digitalem oder 
sonstigem Strukturwandel betroffen sind oder eine Weiterbildung in einem Eng-
passberuf angestrebt wird. 
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19. Beabsichtigt die Bundesregierung eine Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) auf weitere 
Lehrgänge oder Qualifikationen, und wenn ja, auf welche, und welche Mittel 
hat sie ggf. im Haushaltsentwurf hierfür eingeplant?  

Wenn nein, warum nicht? 

20. Plant die Bundesregierung eine Erhöhung der Zuschüsse für Weiterbildun-
gen nach dem AFBG, und wenn ja, für welche Maßnahmen und in welchem 
Umfang?  

Wenn nein, warum nicht? 

Die Fragen 19 und 20 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 8 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion der AfD „Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes“ 
auf Bundestagsdrucksache 19/6367 verwiesen. 

21. Hält die Bundesregierung eine stärkere staatliche Verantwortung bei der Fi-
nanzierung beruflicher Weiterbildung für erforderlich, und falls ja, in wel-
chen Bereichen?  

Falls nein, wieso nicht? 

22. Hält die Bundesregierung  

a) Beitragsmittel aus der Arbeitslosenversicherung oder  

b) Steuermittel  

für besser geeignet zur Finanzierung einer stärkeren Förderung von berufli-
cher Weiterbildung (bitte getrennt begründen)?  

c) Welche Alternativen zur Finanzierung von Weiterbildung kann sich die 
Bundesregierung vorstellen? 

23. Plant die Bundesregierung Modellversuche zu neuen Finanzierungsformen 
für außerbetriebliche Weiterbildung oder hat diese ggf. bereits gestartet?  

Falls ja, welche, und falls nein, warum nicht? 

Die Fragen 21 bis 23 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung durch die BA gehört zu den Kern-
leistungen der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung. Im Rechtskreis 
SGB II werden die Leistungen, wie die Grundsicherungsleistungen insgesamt, 
aus Steuermitteln finanziert. Die Bundesregierung hält die Finanzierung im gege-
benen Umfang für sachgerecht. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bun-
desregierung verwiesen. 
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24. Wer bzw. wie soll nach Meinung der Bundesregierung über Weiterbildungs-
möglichkeiten informiert und beraten werden: 

a) mittels einer Internetplattform  

b) durch das bundesweite Weiterbildungstelefon 

c) durch Weiterbildungsanbieter 

d) durch die Einrichtungen der BA 

e) durch unabhängige Stellen (welche) 

f) Sonstige (wer)? 

g) Worauf stützt die Bundesregierung ihre Einschätzung? 

Da Weiterbildung die allgemeine und politische Weiterbildung, die berufliche 
Weiterbildung und die Weiterbildung an Hochschulen umfasst, besteht ein breites 
Beratungs- und Informationsangebot, das die in der Fragestellung) genannten Op-
tionen umfasst und durch unterschiedliche Träger wahrgenommen wird. Im Üb-
rigen wird auf die Antwort zu den Fragen 26 und 27 verwiesen. 

25. Ist die Bundesagentur für Arbeit (BA) derzeit personell und sachlich ausrei-
chend ausgestattet, um als alleinige Einrichtung Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in allen beruflichen Weiterbildungsfragen zu beraten, und falls 
nein, welche Probleme bestehen derzeit? 

Mit dem Qualifizierungschancengesetz soll unter anderem die Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsberatung der BA gestärkt werden. Anlass der gesetzlichen 
Änderungen ist, dass nach Auffassung der Bundesregierung die Beratungsange-
bote der BA an Bedeutung gewinnen werden. Das gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung sowie des demo-
grafischen Wandels und der Notwendigkeit, die Einsatzfähigkeit von Fachkräften 
zu sichern. Die Bundesregierung geht dabei davon aus, dass die Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsberatung zusätzlich zu den Fördermaßnahmen nach dem 
SGB II und SGB III auch auf Maßnahmen, Angebote und Leistungen außerhalb 
der Arbeitsförderung und der Grundsicherung für Arbeitsuchende verweisen soll. 
Hierbei kann sich aus Sicht der Bundesregierung die Schaffung von Netz-
werkstrukturen vor Ort anbieten, um die verschiedenen Akteure im Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsberatungssegment entsprechend einzubinden und die 
entsprechenden Kompetenzen insgesamt nutzbar zu machen. 

Die BA plant, ihr Beratungsangebot entsprechend den Bedarfen auszubauen. So 
soll, vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien, ab dem Jahr 2020 die Lebens-
begleitende Berufsberatung (LBB) – Beratung im Erwerbsleben – flächende-
ckend eingeführt werden. Zudem wird die BA die Entwicklung der nachgefragten 
Beratung insbesondere im Jahr 2019 beobachten, um diese bei der Gestaltung des 
Beratungsangebots berücksichtigen zu können. Zudem plant die BA 2019 den 
Ausbau der Beratungsdienstleistung für Arbeitgeber-Kunden zu erproben, um die 
Qualität der Arbeitsmarktberatung einschließlich der Qualifizierungsberatung zu 
fördern. 
Die Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte der BA verfügen bereits über eine 
grundständige Befähigung u. a. zur Durchführung von Beratungen auf Grundlage 
der Beratungskonzeption der BA. Ergänzend hierzu wurden im Rahmen der Pi-
lotierung der Lebensbegleitenden Berufsberatung die Beraterinnen und Berater 
mit zusätzlichen Qualifizierungsmodulen weiter befähigt. Vorbehaltlich der Zu-
stimmung der Gremien werden bei einer Flächeneinführung der LBB als Bera-
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tung im Erwerbsleben die Beraterinnen und Berater auf Basis dieses Befähi-
gungskonzepts weitergebildet. Die Qualifizierungskonzepte für den Arbeitgeber-
Service der BA werden hinsichtlich der Beratungsbedarfe der Arbeitgeberkunden 
weiterentwickelt. Zusätzlich werden Erkenntnisse aus der geplanten Erprobung 
zur Ausweitung der Beratungsdienstleistung für Arbeitgeber-Kunden im Arbeit-
geber-Service der BA ausgewertet und gegebenenfalls in die bestehenden Quali-
fizierungsmodule aufgenommen. 

26. Sind nach Kenntnis der Bundesregierung andere Stellen für Weiterbildungs-
beratung personell und sachlich ausreichend ausgestattet, um Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in allen beruflichen Weiterbildungsfragen zu bera-
ten, und falls nein, welche Probleme bestehen derzeit? 

27. Wie will die Bundesregierung Neutralität in der Weiterbildungsberatung her-
stellen und sichern, 

a) grundsätzlich (bezogen auf Anbieter, Leistungen usw.) und 

b) bezogen auf die Geschlechter, soziale und ethnische Herkunft (bislang 
sind Männer ohne Migrationshintergrund überproportional vertreten)? 

Die Fragen 26 und 27 werden im Zusammenhang beantwortet.  
Laut AES 2016 hat die überwiegende Mehrheit einen guten Überblick über Wei-
terbildungsmöglichkeiten (69 Prozent). Die Zufriedenheit mit der Weiterbil-
dungsberatung ist sehr hoch; 79 Prozent sind sehr/eher zufrieden. 

Die Neutralität der Weiterbildungsberatung ist dabei wichtig: So wird mit dem 
„Infotelefon Weiterbildungsberatung“ des BMBF beispielsweise ein barriere-
freier, kostenloser, anbieterneutraler Zugang für Weiterbildungsinteressierte und 
Ratsuchende zu allen Fragen des individuellen Weiterlernens und Qualifizierens 
zur Verfügung gestellt. Seit Mai 2018 wird die telefonische Beratung durch das 
Internetportal www.der-weiterbildungsratgeber.de ergänzt. 

Die Weiterbildungsberatung durch die BA berücksichtigt die Neigung, Eignung 
und Leistungsfähigkeit der Ratsuchenden und berät geschlechtersensibel (§ 31 
SGB III i. V. m. § 29 SGB III). Da die BA selbst nicht Träger von Bildungsmaß-
nahmen ist, wird auch hier die Neutralität gewahrt. 
Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie zielt die Bundesregierung darauf ab, 
die Transparenz über bestehende Instrumente im Bereich der beruflichen Weiter-
bildung zu stärken, Förderlücken zu schließen und einen flächendeckenden Zu-
gang zu Beratungs- und Informationsangeboten zu ermöglichen (so z. B. durch 
Internetplattformen). 
Die Bundesregierung erwartet von dem Dialog mit den Akteuren in der Ausar-
beitung der Nationalen Weiterbildungsstrategie auch Hinweise, ob und inwieweit 
Optimierungsbedarf besteht. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 24 ver-
wiesen. 

28. Sieht die Bundesregierung beim derzeitigen und auch beim künftigen Bera-
tungspersonal in der BA und ggf. bei anderen Anbietenden, u. a. auch der 
Betriebe selbst, Qualifizierungsbedarf, um eine effektive Weiterbildungsbe-
ratung sicherzustellen, und wenn ja, welchen? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 25 verwiesen. 
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29. Sieht die Bundesregierung bei der Finanzierung von Weiterbildung die 
Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung aus Sicht der 
Bildungsinteressierten gewährleistet, 

a) und wenn ja, warum, und 

b) wenn nein, warum nicht, und was hält sie für zusätzlich erforderlich? 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Gleichwertigkeit von akademischer 
und beruflicher Bildung zu gewährleisten. Bereits mit dem 3. Änderungsgesetz 
zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) wurde diese Förderung für 
Hochschulabsolventen geöffnet, deren höchster akademischer Abschluss ein Ba-
chelorabschluss oder ein diesem vergleichbarer Hochschulabschluss ist, wenn sie 
eine Maßnahme, die auf ein förderfähiges Fortbildungsziel vorbereitet, absolvie-
ren wollen. Mit der in dieser Legislaturperiode geplanten AFBG-Novelle soll die 
Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung weiter gestärkt wer-
den, indem ein „Aufstieg Schritt für Schritt“ über alle Fortbildungsstufen bis auf 
„Master-Niveau“ konsequent mit Aufstiegs-BAföG gefördert und dabei die 
Durchlässigkeit für Umsteigerinnen und Umsteiger aus den Hochschulen in die 
berufliche Fortbildung erhöht werden soll. 

30. Wie sollen nach Ansicht der Bundesregierung Weiterbildungsmöglichkeiten 
von Arbeitslosen und beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
an Hochschulen gestärkt und Förderlücken geschlossen werden (siehe 
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2018/ 
qualifizierungsoffensive-wissen-und-sicherheit-fuer-den-wandel.pdf;jsessionid= 
84FA5BE5E98326A523425A87AA2C0702?__blob=publicationFile&v=2), 
welche Gespräche zur Umsetzung gibt bzw. gab es dazu bereits mit den Län-
dern und der Hochschulrektorenkonferenz, und gibt es ggf. bereits Ergeb-
nisse aus etwaigen Gesprächen, was die Umsetzung angeht?  

31. Welchen Stellenwert hat die wissenschaftliche Weiterbildung an den Hoch-
schulen aus Sicht der Bundesregierung derzeit, und inwieweit tritt die Bun-
desregierung für eine Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung an den 
Hochschulen ein?  

Die Fragen 30 und 31 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die Landeshochschulgesetze regeln, dass neben Forschung und Lehre auch die 
wissenschaftliche Weiterbildung Aufgabe aller Hochschulen ist. Der Bund-Län-
der-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ (2011 bis 2020) 
hat der wissenschaftlichen Weiterbildung einen enormen Entwicklungsschub ge-
geben. Bislang wurden im Wettbewerb über 250 Angebote entwickelt und in den 
Regelbetrieb übernommen. Sie adressieren vor allem beruflich und hochschulisch 
qualifizierte Erwerbstätige, aber auch Berufsrückkehrerinnen und Berufsrück-
kehrer sowie Arbeitsuchende. Um die durch den Wettbewerb ausgelöste Dyna-
mik aufrecht zu erhalten und gemeinsam Handlungsfelder im Bereich der wissen-
schaftlichen Weiterbildung zu identifizieren, hat das BMBF „Innovationsunter-
stützende Maßnahmen zum Wettbewerb ‚Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-
schulen‘ (INNOVUM-OH)“ aufgesetzt. Im Rahmen von INNOVUM-OH wurden 
Gespräche mit Vertretern zentraler Akteure geführt, darunter der Länder und der 
Hochschulrektorenkonferenz. Die identifizierten Handlungsfelder korrespondie-
ren mit den Zielen des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD für die 
19. Legislaturperiode. 
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32. Wie viel Prozent der Hochschulen in Deutschland unterbreiten nach Kennt-
nis der Bundesregierung aktuell Weiterbildungsangebote (bitte nach Bun-
desländern und Hochschultypen – Universitäten, Fachhochschulen/Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften etc. – aufschlüsseln), und wie haben 
sich diese Zahlen über die letzten zehn Jahre nach Kenntnis der Bundesre-
gierung entwickelt? 

33. Wie viel Prozent der Hochschulen in Deutschland bieten nach Kenntnis der 
Bundesregierung Weiterbildungskurse im Bereich Informatik an (bitte nach 
Bundesländern und Hochschultypen – Universitäten, Fachhochschulen/ 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften etc. – aufschlüsseln), und wie 
haben sich diese Zahlen über die letzten zehn Jahre entwickelt? 

Die Fragen 32 und 33 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Hochschulische Weiterbildungsangebote, darunter Weiterbildungskurse, werden 
statistisch nicht erfasst. 

34. Wie schätzt die Bundesregierung den zukünftigen Weiterbildungsbedarf an 
Hochschulen ein, und durch welche Instrumente und mit welchen Summen 
wird der Bund in den Jahren 2018 bis 2021 Weiterbildung an Hochschulen 
finanziell fördern?  

Der Weiterbildungsbedarf an Hochschulen ist nach Einschätzung der Bundesre-
gierung weiterhin steigend. Der Bund stellt im Rahmen des Wettbewerbs „Auf-
stieg durch Bildung: offene Hochschulen“ in den Jahren von 2018 bis 2020 Mittel 
in Höhe von insgesamt rd. 47,8 Mio. Euro zur Verfügung. 

35. Welche Instrumente zur Qualitätssicherung in der Weiterbildung hält die 
Bundesregierung für tauglich, und wie will sie diese implementieren? 

36. Welche Stelle bzw. welche Stellen kann bzw. können aus Sicht der Bundes-
regierung gut bzw. am besten für 

a) Transparenz, 

b) Qualität, 

c) nachfrageadäquate Weiterentwicklung der Produkte bzw.  

d) Zertifizierung der Anbieter von Weiterbildungsangeboten 

in der Weiterbildungslandschaft sorgen (bitte im Einzelnen begründen)? 

Die Fragen 35 und 36 werden wegen im Zusammenhang beantwortet. 

Förderleistungen zur beruflichen Weiterbildung durch die Agenturen für Arbeit 
und die Jobcenter können nur erbracht werden, wenn sowohl der Bildungsanbie-
ter als auch die Maßnahme für die Weiterbildungsförderung zugelassen sind 
(§§ 176 ff. SGB III). Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und der Akkredi-
tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung können die Weiterbil-
dungsanbieter zwischen unterschiedlichen Qualitätsmanagementsystemen frei 
wählen. Die Prüfung liegt grundsätzlich in der Verantwortung fachkundiger Stel-
len (§ 177 SGB III). Darüber hinaus haben die Agenturen für Arbeit die (ergän-
zende) Möglichkeit der Qualitätsprüfung nach § 183 SGB III. 
Der Markt der Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland ist durch eine große 
Offenheit gekennzeichnet. Neben den ordnungspolitisch festgelegten Akteuren 
der Weiterbildung gibt es auf dem Weiterbildungsmarkt verschiedenste Bildungs-
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träger als auch betriebliche Bildungskapazitäten, die durch unterschiedliche Qua-
litätssicherungsmaßnahmen institutionell oder auf Programmebene ihre Güte 
nachweisen. 
Im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie wird gemeinsam mit den 
Akteuren zu diskutieren sein, wie eine verlässliche Grundlage über Aussagen zur 
Qualität für die Nachfrager geschaffen werden kann und wie eine Vergleichbar-
keit zwischen Angeboten gleicher Zielrichtung erreicht werden kann. Zudem 
werden Fragen und Lösungsansätze zur Transparenz, Qualität, nachfrageadäqua-
ter Weiterentwicklung von Angeboten sowie Möglichkeiten und Grenzen der 
Zertifizierung von Anbietern in der Weiterbildungslandschaft thematisiert. Dem 
Ergebnis dieses Beratungs- und Diskussionsprozess kann die Bundesregierung 
nicht vorgreifen. 

37. Wie und welche durch Weiterbildung (formale und nonformale) erworbene 
Kompetenzen lassen sich im DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen) abbil-
den (bitte begründen), und welche nicht (bitte begründen)? 

Als nationale Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslan-
ges Lernen (EQR) werden dem Deutschen Qualifizierungsahmen (DQR) aus-
schließlich Qualifikationen im Sinne von Bildungsabschlüssen, nicht jedoch in-
dividuell erworbene Kompetenzen zugeordnet. Er stellt somit einen Bezugsrah-
men für die Zuordnung von Qualifikationen dar, bietet gleichzeitig aber auch ei-
nen Orientierungsrahmen, der beispielsweise im Zuge von Validierungsverfahren 
bei der Feststellung und Bewertung von Kompetenzen unterstützend herangezo-
gen werden kann. Der DQR ist bildungsbereichsübergreifend angelegt und er-
möglicht grundsätzlich die Zuordnung von Qualifikationen aller Bildungsberei-
che.  
Alle am DQR-Umsetzungsprozess Beteiligten, zu denen neben Bund und Län-
dern, Sozialpartnern und Wirtschaftsorganisationen Akteure aller Bildungsberei-
che gehören, haben sich auf ein schrittweises Vorgehen bei der Zuordnung von 
Qualifikationen zum DQR geeinigt. Bislang wurden dem DQR in einem ersten 
Schritt Qualifikationen des formalen Bildungssystems, also Qualifikationen, die 
durch Gesetz oder Verordnung bundes- oder landesrechtlich geregelt sind, zuge-
ordnet. Dazu gehören Qualifikationen der Allgemeinbildung, der beruflichen Bil-
dung und der Hochschulbildung.  
Im Bereich der Weiter- bzw. Fortbildung wurden bislang berufliche Qualifikati-
onen der geregelten Aufstiegsfortbildung nach dem Berufsbildungsgesetz und der 
Handwerksordnung zugeordnet wie zum Beispiel Geprüfte/r Servicetechniker/in 
auf Niveau fünf, Meister/in oder Geprüfte/r Fachwirt/in auf Niveau sechs und 
Geprüfte/r Betriebswirt/in oder Geprüfte/r Berufspädagoge/in auf Niveau sieben. 
Im Bereich der landesrechtlich geregelten Weiterbildungsqualifikationen, die an 
Fachschulen erworben werden, wurden zum Beispiel Techniker/in oder Erzie-
her/in auf Niveau sechs zugeordnet. Informationen über alle bisher zugeordneten 
Qualifikationen sind auf der Internetseite www.dqr.de erhältlich. 

Im Sinne der Förderung von lebensbegleitendem Lernen sollen neben der Zuord-
nung von Qualifikationen des formalen Bildungssystems in einem zweiten Schritt 
Qualifikationen des non-formalen Bildungsbereichs, also der nicht staatlich gere-
gelten Weiterbildung, zugeordnet werden können. Die Heterogenität der nicht ge-
regelten Weiterbildung stellt im Vergleich zum formalen Bildungsbereich jedoch 
spezifische Anforderungen an die Zuordnung, beispielsweise im Bereich der 
Qualitätssicherung. Die DQR-Arbeitsgremien (Bund-Länder-Koordinierungs-
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stelle DQR und Arbeitskreis DQR) haben für eine mögliche Zuordnung von Qua-
lifikationen des non-formalen Bereichs Kriterien und Verfahren entwickelt, die 
derzeit in einem Pilotverfahren erprobt werden. Neben Qualifikationen der for-
malen und non-formalen Bildung ist der DQR grundsätzlich offen für die Abbil-
dung informell erworbener Kompetenzen. Voraussetzung für eine Zuordnung ist 
jedoch zunächst deren Validierung. 

38. Welche Instrumente bzw. Programme des Bundes bzw. der Länder unterstüt-
zen nach Kenntnis der Bundesregierung Seniorinnen und Senioren bei der 
Weiterbildung mit welchen Zuschüssen? 

Es bestehen keine entsprechenden Bundesprogramme. Über etwaige Programme 
der Länder liegen der Bundesregierung keine systematischen Erkenntnisse vor. 
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